
BEITRAGSORDNUNG
   (gültig seit 21.03.2024)

 B e i t r a g s o r d n u n g Jahresbeitrag

 1.  Aktive Erstmitglieder 170,00 €

 2.  Ehegatten/Partner von aktiven Erstmitgliedern 130,00 €

 3.  Jugendliche bis 5 Jahre kostenlos

 4.  Jugendliche von 6 bis 14 Jahre 55,00 €

 5.  Jugendliche von 15 bis 18 Jahre 70,00 €

 6.  Jugendliche von 19 bis 26 Jahre
 (Schüler, Auszubildende, Studenten)

85,00 €

 7.  Passive Mitglieder 30,00 €

 8.  Familien-Beitrag (1. + 2. Mitglied + Kinder) 320,00 €

Beendigung der Mitgliedschaft (§ 7 der Vereinssatzung)
Der Austritt muss durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen und ist unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jeweils zum Ende des lfd. Geschäftsjah-
res möglich. Mit der rechtzeitigen Kündigung erlischt die Beitragspflicht erst zum Ende 
des jeweiligen Geschäftsjahres (Kalenderjahr).

Sonderregelung für Jugendliche bis 18 Jahre
Sind beide Eltern aktive Mitglieder, kommt der Familienbeitrag zu Anrechnung. Der Fa-
milienbeitrag kostet wie oben ausgeführt 320,00 €. Dieser Beitrag kommt ab dem 1. Kind 
zur Anrechnung, alle weitere Kinder sind in diesem Beitrag enthalten.

Arbeitsdienst
Für alle aktiven Erst-Mitglieder und Ehegatten/Partner von Erst-Mitgliedern sowie Ju-
gendlichen (ab 18 Jahren), Studenten oder Auszubildenden sind 5 Arbeitsstunden/Jahr 
abzuleisten. Bei nicht geleistetem Arbeitsdienst werden am Ende des Geschäftsjahres 
10 € für jede nicht geleistete Arbeitsstunde abgebucht. Mehr geleistete Arbeitsstunden 
werden nicht vergütet.

Tennisclub     Platzanlage:  

Großtobel, Höhenstraße 31
88276 Berg

1. Vorsitzender
Jürgen Betz
Oberer Illen 13
88212 Ravensburg
Tel. 0171-57 27 394

Bankverbindung:
IBAN: DE336506 2577 0045 4700 06
BIC: GENODES1RRV

Telefon:

E-Mail: info@tcberg.com
Internet: www.tc-berg.com

TC Berg  ●  Höhenstr. 31  ●  88276 Berg 


	Beitragsordnung
	Aktive Erstmitglieder
	Ehegatten/Partner von aktiven Erstmitgliedern
	Jugendliche bis 5 Jahre
	Jugendliche von 6 bis 14 Jahre
	Jugendliche von 15 bis 18 Jahre
	Jugendliche von 19 bis 26 Jahre
	(Schüler, Auszubildende, Studenten)
	Passive Mitglieder
	Familien-Beitrag (1. + 2. Mitglied + Kinder)

	Beendigung der Mitgliedschaft (§ 7 der Vereinssatzung)
	Sonderregelung für Jugendliche bis 18 Jahre
	Arbeitsdienst

